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I. Name, Sitz und Zweck

II. Mitgliedschaft
A.  Erwerb der Mitgliedschaft
a) ordentliche Mitgliedschaft

Art. 1

Art. 3

Art. 2

im Sinne von Art. 60.ff. des Schweiz. Zivilgesetzbuches.

stehende Person weiblichen oder männlichen Geschlechts werden, die 

durch Austausch von Erfahrungen unter den Mitgliedern und durch 

sich selber und seinen Mitmenschen.

1.

1.

1.

2.

2.
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laufende Jahr bei Aufnahme:
a) im ersten und zweiten Quartal den ganzen Jahresbeitrag
b) im 3. Quartal dreiviertel des Jahresbeitrags
c) im 4. Quartal den halben Jahresbeitrag 

2.

3.

4.

Art. 4

Ziff. 2.

1.

2.

3.

c) Treuemitglieder

Art. 5

Generalversammlung zu Treuemitgliedern ernannt.

sammlung festgelegt.

1.

2.

3.
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d)  Ehrenmitglieder

Art. 6

Gedankens, zu Ehrenmitgliedern ernennen.

1.

2.

Art. 7
Der Austritt kann durch einfache schriftliche Mitteilung an den 

den.

Das Eintrittsgeld sowie der laufende Jahresbeitrag sind sowohl im

1.

2.

3.

III. Organisation
A.  Generalversammlung

Art. 8
1.
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b) Einberufung

Art. 9

Festsetzung des Eintrittsgeldes und der Mitgliederbeiträge der 

der ersten drei Monate jedes Geschäftsjahres abgehalten. Dieses   
dauert vom 1. Januar bis 31. Dezember.

delnden den Traktanden verlangt.

a.

1.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.

i.

2.
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Art. 10
Die Einladung zu einer ordentlichen oder ausserordentlichen   
Generalversammlung erfolgt durch Zirkular an die zuletzt bekannte

kreisen zuhanden der ordentlichen Generalversammlung sind dem  

eines Mitgliedes geheime Stimmabgabe beschliesst.

Wahlen mit dem einfachen Mehr der abgegebenen Stimmen. Zur

erforderlich.

mung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.

Organe haben Mitglieder, welche in irgendwelcher Weise an der   

liert. Das Protokoll kann von den Mitgliedern eingesehen werden.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Art. 11

Art. 12

berechtigt, wichtige Fragen von sich aus der Generalversammlung zur 
Entscheidung vorzulegen.

der laufenden Amtsdauer in einer ausserordentlichen Generalversamm
lung ersetzt werden, so tritt das neu gewählte Mitglied in die Amts

zuhanden der Generalversammlung jeweils bis 31. Dezember schriftlich 
einzureichen.

1.

1.

2.

2.

3.



Statuten

Art. 13

Ersatzmännern, die von der Generalversammlung gewählt werden.
Die Amtsdauer beträgt ein Jahr. 

Die vorstehenden Statuten wurden von der ausserordentlichen Generalversamm

gesetzt.

1.

2.

3.
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